
1. Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hat festgestellt, daß der Anmelder folgende Staaten ausgewählt
hat:

die nicht Bestimmungsstaaten sind (Staaten einzeln aufführen):

für die Kapitel II PCT nicht verbindlich ist (Staaten einzeln aufführen):

2. Dementsprechend wird dem Anmelder mitgeteilt, daß die genannten Auswahlerklärungen von Amts wegen gelöscht worden sind.

3. Eine Kopie dieser Mitteilung ist dem Internationalen Büro übermittelt worden.
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